
ANTRAG 
XIX. GP.-NR 

402 
1 2. ükt. 1995 

der Abgeordneten Dr. Nowotny, Dipl.-Kfm. Dr. Stummvoll 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzgesetz 1995 geändert wird (2. BFG-

Novelle 1995) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzgesetz 1995 geänden wird (2. BFG-Novelle 1995) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

IA 

BaDdesg� mit dem das BUDdesflDaDqetetz 1995 (2. BFG-Novelle 1995) gdodert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

OasBundesfmanzgesetZ 1995. BOBl. Nr.283. in der Fassung des BundeSieset2a BOBl 
Nr. 432/1995 wird wie folgt aOlndert: 

Artikel I 

1. Dnrt .4rti�/ // wird ab Ab.�alZ 4 an�ftigt: 

. .(4) Der Bundesminister rur rlnanttn ist enMchtigt. einen geeenüber Artikel 1 sich ergebenden 
höheren Gebarungsabgang bis zu einem Betrag von 23 000 Millionen Schilling durch Einnahmen aus 
Kredito�rationen zu bedccl<.c:n." 

2. Im ArzibJ VAbs. J wird d�" Punla nach d�T Z 32 durch ,,;,,,,, Srrichpun}a �rstltzt und als Z 3J an-
gefiigt: 

. 

.. 33. bei den Voransdtlags.ansaaen 1114186 und J/14188 bis zu einem Betrag "on insgesamt 
50 Millionen Sdrilling zur Finanzierunc von Forschungs. und TechnoJogiept'Ojekten im Rahmen 
von EU-Programmen. wenD die Bededr.-ung durch Emsparunaen bei den Ermesaensausgaben 
und/oder Mehreinnahmen des Kapitels )4 sic:hetgestelJr werden kaM." 

3. A."rtkcl v Aos. 2 Z J lallt.': 

.. I. �i VoranschlagsansI%ZeD deS Auspbcntilels 512 in Höhe der &emIß § 53 BHG in derjeweils 
l:eJtenden Fassung und Art. X mr die ROddagenzuftlhrung zullssipn B�. wobei die Bedek
KUftl in den n;�ht in An� s=ommmc:n Teilen cler Voranschlapansitze oder zweckgebun
dena Eimahmen oder Einnahmen der VoransdtIassansitzt des Titels 2/513 ZU tlnden ist;" 

4. 1". .4rti�1 X Abs. I Z 2 wird vor d�", YOTCIIISdtlag;sanslJl% 1/18646 dn- VOI"Q/UchiagslDtSalZ 
.• ) ,') 8636" uwJ '1101" d.", POI't:llUChIapQl'lSQIZ J/65246 d6r Yorans�JrltzgJtznsau •• l/6522�" �ingtfogr· 

Artikel 0 

J. I", ßund�rvo'(lTf$Chla� (Aftiap /) liPId eilmlfiigCJt 

0) nach drm VOf'anschJagsQlUQlz 2/12204: 

.,2/12l07Jl J 'Bestandswirksame Einnahmen 
2/1221 Erwach5enCftbildun� 
l/12l14!1 \ Erfolgswil'ksame Einnahmen" 

bl n:zc/t fUIn Voran.fchlagslllUaIZ 2/14109: 

� ,.2!1418 Forschungsvarhabcnin intemationaler Kooper3tion: 
2/14180/43 Zweckecbundene erfolgswirlcsame Einnahmen 
:!l4184/43 Erfolgswirksame E.innahmen" 

,) noch dem VO"an,fchiagsansaa 2140104 d". VOl"tITIScirlagsatUQlz 
.::':401 1 4/41 Zahl Wlgen intemationaler OrpniUlioncn" 
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d) nach dem Voranschlagsansatz 1/51269 der Voranschlagsansatz 

"1/51279/43 Zuführung an besondere Einnahmen-Rücklage" 

e) nach dem Voranschlagsansatz 2/51268: 

"2/51277/43 Entnahme aus besonderer Einnahmen-Rückl. 

(nicht veranschl.) 

2/51278/43 Entnahme aus besonderer Einnahmen-Rückl. 

(veranschlagt) 

f) nach dem Voranschlagsansatz 1/53247 der Voranschlagsansatz 

"1/53257/43 Bundeszuschuß an das Land Kärnten" 

g) nach dem Voranschlags ansatz 1/60226: 

"1/60236/34 Finanzinstrument f. d. Ausr. d. Fischerei (FIAF); Mittel der EU 

1/60246/34 Sektorpl. Fischerei u. Aquak .• Erzeugerorg. d. Fisch.wes.: BA" 

2. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lautet der Voranschlagsansatz 2/19340 

"Transferzahlungen von privaten Haushalten (Selbstbehalt)". 

Artikel UI 

Im Fahrzeugplan des Bundes (Anlage IV) wird im Abschnitt 1I.I nach dem Paragraph 

1130 der Paragraph "1131 Bundespolizei (zweckgeb. Gebarung)" und nach dem Paragraph 

1140 der Paragraph "1141 Bundesgendarmerie (zweckgeb. Gebarung)" eingefügt. 

In formeller Hinsicht wird vorgeschlagen. den gegenständlichen Antrag unter Verzicht auf 

die erste Lesung dem Budgetausscfuß zuzuw;isen. j1 

Q:\AR�\FI�A�TR\j(OPf'AT.DOC 
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Erläuterungen 

L AUgemcillcr Teil 

Bindende Grundlage Tur die Gebarunl: eines F�ahres ist das jeweils geltende Bundesfirumz
gesetz. Ein Abgehen vom BWldesfinanzge5etz ist n\,lf nach Maßgabe der BesnmmWl�en des Bundeshaus· 
ha1ts�esetzcs. BGBI. NT. 213/1986,1n der geltenden Fa5S\In� unQ des Bundesfinanz.g�euCs zu\�lg. 

Seit .Beginn des Finanzjahres 1995 sind beim VoLlzug des Bundcsfin�eselU5 1995 uaerwartete 
EnMcklungcn eingetreten. denen nach den derzeit zeltenden haushaltsT�htllchen Bestimm'QIlgen nlcl'1t 
Rechnung getragen werden kann. w�halb der Gesetzaebe1' die hierüT erforderlichen gesetzlichen VOTaw;
setzungen schaffen muß; das soll durch Genehmi�ng des vorliegenden Gesetzentv.'Wfes erfolgen. 

1'\ähere Einzelheiten sind dem besonderen Teil zu entnehmen. 

Der Qese1Zesb�hlu& betrifft die Änderung des Bundesfinanzgesetzes. weshalb gemäß Art. 42 
A bs. 5 B-va dem BWldesrat keine Mitwirkung zusteht. 

0. Besoadtrer Teil 

ZII Artikel I: 

Zu Z, 1: 

Der Abgang des allgemeinen Haushalts gcmlß Art. I BFG 1995 köMte sich gegem�ber den bei der 
Erstellung des Bundesvoranschlaies 1995 getroffenen Annahmen um höchstens bis ZU 23 Milliarden 
SchiHing erhöhen, der durch zusltzliche Kttditopenl11cmen bedeck'- werden muß. Nach den bisher vorl'le
genden Ergebnissen muß im Bundeshaushalt 1995 mit Mindereinnahmen von etWa 12 Milliarden Schil
ling netto gerechnet werden. Diese sind auf Mindereinnahmen bei den öffentlichen Ab&aben im Ausmaß 
vOn etwa 5 Milliarden Schilling netto 2l1rÜClczufllhren: weiterS könnte es zu geringeren Einnahmen bei 
d:n Ve:1lußer.lngserlösen (rund 7 MllIiardea Schilling) kommen. Ein wesentlich höherer Pensionsauf· 
wand als 'oci Budgetcmelhmg arlgenommen erfordert zudtzliche Mittel bei den Bundesbeiträgen ror die 
Pensionsversicherungsanstalren von fUnd 8 Milliarden Schillin!. 

. 

Zur Bedeckung dieser E.innahmenausfille unQ Melu'auspben soll die gesetzliche Vorausse1ZUng fUr 
die no�endigen Kreditoperationen geschaffen werden. 

Zu Z2: 

L'm die Finanzienml von Forschungs- l.Il1d Technolo&iePfojekten im Rahmen von EU-Programmen 
(Proje.lm\lS"Zkosten von EU-ProjelaCD) nicht zu gcf8hrden. solL da die Rückfll1sse der EU seitCDS des 
RessOl1S nicht. SIe\aaW Imci. eine neuerliebc Aufnahme da' bis 1994 'oc:reits bcstehmäenpartamemari
�hen EnnIcbtisunl erfolgen. 

Z.U Z 3: 

Ret1alctlonelle Ergänzung im Zusammenhang mit Art. X Abi. 2. 

Zu Z 4: 

\;m die Wirtschaft1ichkeit des Einsatzes von Fördcnmgsmitteln bei der Realisieruni von Vorhaben 
im Bereich der Siedlungswasscrwirtschaft zu sichern. wird die &eseuJiche Grundlage ftlr eine Rucklagc:n
zuführung der nicht in Anspruch genommenen Ausgaben� des Voransehlll3.sansAtzcS 1/18636 ge
schaffen. Mit Beschluß des Ministerrates vom 15. Mai 1995 wurde der OIAG gemliß ÖlAG· 
FinanzierunP&esetZ-Novellc: 1993� BGBI. Nr.973/1993, fllr 1995 die 2. Tranche des Gesellschafter-
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darlehens in Höhe von 3300 MjI[ionen Schilling genehmIgt. ll1l BundesvoTMSchlag 1995 sind beim 
VoranschJagsansatZ 1/65225 3446.640 Millionen Schilling veranschlagt. Die Einsparuni von 
\%.640 Mllhonen Schilling soll als Reserve für eine allflllige 3. Tranche ei:ler besonderen ROcklage 
zugetllhrt werden. 

Zu Artikel U: 

ZlI Z 1 uad Z: 

Die Eröffnung bzw. Berichtigung der angefUhru:n PlngTapbe und Voranschlagsansätze ist rur die 
ordnun!;Siemäße Vcrrec:hnung der entsprechenden Einnahmen und Ausgaben erforderlich. 

Zu Artikel m: 

Zur ordnungsgemäßen Darstellung der aus du zweägcbundenen Oeberuni (§ JOD Abs. IG STVO) 
fmanzterten Fahrzeuge ist die E.rgIn1.ung des Fahrzcugplanes erforderlich. 

I .-
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